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1. Untersuchungsrahmen und Vorgehensweise 

Das Gebäude Kanalstraße 6, wird jetzt entgegen früheren Informationen nicht abgerissen, 

sondern saniert. Im Zuge der Erfassungen im Jahre 2018 ergaben sich Hinweise auf eine 

kleine Wochenstube der Zwergfledermaus in einer Spalte an einer der zwei Dachgauben an 

der Südwestseite des Gebäudes (Abb. 1). Im Erfassungsjahr 2018 wurde davon ausgegan-

gen, dass es sich bei der Fortpflanzungsstätte um ein „Satellit“ der größeren Wochenstube in 

der ehemaligen Enzian-Seifenfabrik handelt. Das Quartier der kopfstärkeren Wochenstube in 

der Enzian Seifenfabrik ging jedoch vorhabenbedingt verloren, so dass nicht ausgeschlossen 

werden kann, dass die Quartierpotenziale in dem Gebäude Kanalstraße 6 in der Zwischenzeit 

von einem größeren Wochenstubenverband genutzt wird. Zudem weist das Gebäude weitere 

Spaltenquartiere an der Fassade auf, die Quartierpotenzial für gebäudebewohnende Fleder-

mausarten bereithalten. Auf eine tatsächliche Nutzung dieser Quartierpotenziale ergaben sich 

jedoch keine Hinweise. Nach derzeitigem Planungs- und Kenntnisstand stehen keine direkte 

Sanierungen im Dachbereich im unmittelbaren Umfeld des Quartiers an (Information von Frau 

Akengin, blocher partners). Wohingegen in den Innenräumen und an der Fassade umfangrei-

che Sanierungen durchgeführt werden. Zudem wird in die Dachgarbe des Wohnhauses ein-

gegriffen (Abb. 1). Das Quartier bleibt nach derzeitigem Planungs- und Kenntnisstand erhal-

ten, es muss aber im Zeitraum der Sanierungen mit einer baubedingten Störung der Kolonie 

im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen gerechnet werden. Die störungsbedingten Beein-

trächtigung des Quartiers ist nach derzeitigem Planungs- und Kenntnisstand zeitlich begrenzt 

und nach Beendigung der Sanierungsmaßnahmen steht das Quartier wieder für die Zwergfle-

dermaus zur Verfügung. Einschränkend ist aber zu erwähnen, dass ein entsprechendes Be-

leuchtungskonzept erarbeitet werden muss, damit das Quartier nicht durch Lichtemissionen 

beeinträchtigt wird.  

Es besteht eine gattungs- und artübergreifende Empfindlichkeit von Fledermäusen gegenüber 

Lichtemissionen am oder im Quartier (DOWNS et al. 2003, LEWANZIK & VOIGT 2013, STONE 

2015, ZEALE et al. 2016, VOIGT et al. 2019). Dunkle Bereiche im direkten und im benachbarten 

Umfeld der Ein- bzw. Ausflugsöffnung eines Wochenstubenquartiers sind besonders wichtig, 

da diese durchgehend von vielen Individuen und während der kritischen Zeit der Trächtigkeit, 

Geburt und Laktationszeit frequentiert werden. Die Beleuchtung der Ein- bzw. Ausflugsöffnung 

eines Quartiers erhöht zum einem u.U. das Prädationsrisiko und zu anderen kann es zu einem 

zeitlich verzögerten Ausfliegen der Fledermäuse aus dem Quartier und dadurch zu einer ver-

kürzten nächtlichen Nahrungssuchzeit kommen. Für eine erfolgreiche Reproduktion müssen 

weibliche Fledermäuse mehr als zwei Drittel ihres Körpergewichtes pro Nacht an Nahrung 

aufnehmen (KUNZ 1995, MCLEAN & SPEAKMANN 2000) in dieser kritischen Zeit kann eine ver-

kürzte nächtliche Nahrungssuchzeit erhebliche Auswirkungen haben. In Folge der lichtindu-

zierten Störungen kann es in den betroffenen Wochenstuben zu einer verzögerten Entwicklung 

bzw. einer nachhaltigen Verminderung der Kondition der Jungtiere (reduzierte Überlebens-

wahrscheinlichkeit) kommen. Im Pessimalfall wird das Wochenstubenquartier vollständig auf-

gegeben (BOLDOGH et al. 2007, ZEALE et al. 2016). Langzeituntersuchungen, die den Zusam-

menhang zwischen der Quartiernutzung und dem Einfluss von Beleuchtung am Quartier un-

tersuchen, fehlen trotz der stetigen Zunahme, der aus ästhetischen Gründen eingerichteten 
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Beleuchtung von Gebäuden bislang nahezu vollständig. Eine Langzeitstudie von RYDELL et al. 

(2017) in Schweden befasst sich mit Wochenstubenquartiere des Braunen Langohrs in Kir-

chen. Im Verlauf der Studie wurden ca. 50 % der Kirchen zumindest partiell beleuchtet. Der 

Anteil an Kirchen mit Wochenstubenkolonien war bei der zweiten Kontrolle um 38 % gesun-

ken. Die verlassenen Wochenstubenquartiere verteilten sich alle auf Kirchen, die in der Zeit 

zwischen den Erhebungen mit Fassadenbeleuchtungen (Flutlicht) versehen worden waren. 

Wohingegen an unbeleuchteten Kirchen alle beobachteten Kolonien über 25 Jahre lang unbe-

einträchtigt geblieben (RYDELL et al. 2017) sind. DOWNS et al. 2003 konnten Nachweisen, dass 

verschiedene Lichtspektren unterschiedliche Auswirkungen auf das Ausflugverhalten von Fle-

dermäusen haben können. Die Autoren untersuchten experimentell an zwei Quartieren der 

Mückenfledermaus, inwieweit Lichtspektren einen Einfluss auf das Ausflugsverhalten der Fle-

dermäuse hat. Die Untersuchungen ergaben, dass rotes Licht im Vergleich zur Dunkelheit den 

geringsten Einfluss auf die Anzahl der aus den Quartieren ausfliegenden Mückenfledermäuse 

hatte. Wurden die Ausflugsöffnungen durch blaues oder weißes Licht beleuchtet, ging die Zahl 

der ausfliegenden Mückenfledermäuse hingegen deutlich zurück. In der artenschutzrechtliche 

Prüfung vom 24.06.2019 wurde demzufolge ein Vermeidungskonzept in Bezug auf die Be-

leuchtung des Gebäudes gefordert. 

Der vorliegende Bericht fokussiert auf die Prüfung ob durch die Bau- und Sanierungsmaßnah-

men es zu einer Erfüllung des Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störungs-

verbot) kommt. Es ist dann von einer erheblichen Störung auszugehen, wenn sich der Erhal-

tungszustand der lokalen Zwergfledermauspopulation verschlechtert. Zudem wird geprüft, ob 

das vorhandenen Quartier durch die projektierte Beleuchtung beeinträchtigt wird.  

Abb. 1 Lage der Dachgaube mit der Wochenstube der Zwergfledermaus und Lage der Dachgaube in 
dem vorgelagerten Wohnhaus, in diese Dachgaube wird vorhabenbedingt eingegriffen (Bild 
vom Architekturbüro blocher & partner zu Verfügung gestellt, verändert).  
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2 Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Baubedingt kommt es im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zu Störungen durch Lärm- und 

Lichtemissionen, Vibrationen, Staubemissionen und einer erhöhten anthropogenen Aktivität 

im Bereich der Fassade und im Gebäude. Die Sanierungsarbeiten sollen nach derzeitigem 

Planungs- und Kenntnisstand Mitte März 2022 beginnen. Zwergfledermäuse besetzen ihre 

Wochenstubenquartiere ab Anfang April, die Sanierungsmaßnahmen haben zu dieser Zeit 

schon begonnen. Eine Erfüllung des Tötungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) kann nach 

derzeitigem Sachstand ausgeschlossen werden, da laut Angaben des mit der Sanierung be-

trauten Architekturbüros nicht in die Dachgauben und dem angrenzenden Dachbereiche des 

Anbaus eingegriffen wird. Wohingegen von baubedingten Beeinträchtigungen durch Lärm-, 

Lichtemissionen, Vibrationen, Staub und erhöhter anthropogener Aktivität ausgegangen wer-

den muss. Eine störungsbedingte Aufgabe bzw. Nichtbesiedlung des Quartiers kann in der 

Bauzeit nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Von einer erheblichen Stö-

rung im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population ist al-

lerdings nicht auszugehen. Dabei wurde in die Bewertung integriert, dass Zwergfledermäuse 

relativ häufig in der Wochenstubenzeit das Gebäudequartier wechseln, um auf unterschiedli-

che Temperaturbedingungen reagieren zu können. Zudem wurden im Umfeld seit 2019 insge-

samt 15 Fledermauskästen als Ersatzquartier an verschiedenen Gebäuden mit unterschiedli-

cher Ausrichtung in Bezug auf die Himmelsrichtung im Umfeld angebracht (Abb. 2). Allerdings 

ist zu berücksichtigen, dass die Belegrate von Fledermauskästen in städtisch geprägten Ge-

bieten häufig relativ niedrig ist. SORBE et al. (2021) konnten in Berlin nur eine Belegungsrate 

von 21,8 % (38 von 174 untersuchten Kästen) festgestellt werden. Jedoch wurden 89,5 % der 

angenommenen Fledermauskästen in den ersten 24 Monaten besetzt. Daraus folgt, dass 

wenn ein Kastenstandort für Fledermäuse interessant ist und die jeweilige Fledermauspopu-

lation Kästen bereits als Quartiere angenommen hat, d.h. die Tiere ein gewisses Suchschema 

entwickelt haben (ZAHN & HAMMER 2017), die Kästen relativ schnell besetzt werden. Die aktu-

elle Studie zeigt allerdings auch, dass sich Fledermauskästen in den ersten Jahren nach ihrer 

Anbringung kaum zur Bildung von Wochenstubenquartieren im urbanen Raum eignen (SORBE 

et al. 2021). Demzufolge muss davon ausgegangen werden, dass die ausgebrachten Kästen 

bislang nicht ihre vollständige Wirkung entfaltet haben. Da mit dem Wochenstubenquartier in 

der Enzianseifenfabrik bereits ein Wochenstubenquartier im Umfeld verloren gegangen ist, ist 

es aus gutachterlicher Sicht erforderlich, das Quartier im Zuge der Sanierung in der kritischen 

Phase von Mai bis Juli (Reiter & Zahn 2015) möglichst wenig durch baubedingte Emissionen 

zu beeinträchtigen. Diese Einschränkung begründet sich daraus, dass u.U. das Quartier von 

der Zwergfledermaus trotz der beginnenden Bautätigkeit bezogen wird, da die Bautätigkeit zu 

beginn noch nicht so umfangreich ist wie in den Folgemonaten. Nimmt die Bautätigkeit ent-

sprechend dann im Verlauf des Sommers zu besteht die Gefahr, dass die Tiere störungsbe-

dingt das Quartier aufgeben. 

Aufgrund dieser Unsicherheit müssen die Sanierungen im Dachbereich, dies gilt auch 

für die Innenbereiche im Dachstock auf die Monate Januar bis April bzw. August bis 

September beschränkt werden. In der kritischen Phase in den Monaten Mai bis Juli soll-

ten keine Sanierungsmaßnahmen im Dachstock durchgeführt werden, wohingegen die 
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Sanierungen in den darunter liegenden Stockwerken auch in diesen Monaten durchge-

führt werden können, da nach REITER & ZAHN (2005) Lärm- und Erschütterungen nicht 

zu den kritischen Faktoren für die Zwergfledermaus in Bezug auf Gebäuderenovierun-

gen gehören. Der Eingriff in die Dachgarbe am Wohnhaus kann im März noch durchge-

führt werden, dieser Eingriff muss aber bis April Anfang April abgeschlossen sein. 

Nach derzeitigen Planungs- und Kenntnisstand wird im Zuge der Sanierungen nicht in 

das eigentliche Quartier eingegriffen. Sollte es im Laufe der Sanierungen dennoch not-

wendig werden in die Bereiche einzugreifen, muss dies mit einem Fledermausspezialis-

ten mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf (mehrere Wochen) abgeklärt werden. Sollte 

das Wochenstubenquartier besetzt sein, darf in diese Bereiche erst ab Ende August/An-

fang September eingegriffen werden. 

Abb. 2 Lage der Wochenstuben der Zwergfledermaus in den Gebäuden Enzian-Seifenfabrik und Ka-
nalstraße 6 (orangene Punkte – Wochenstubenkomplex), die Lage der bereits im Jahr 2019 
ausgebrachten 10 Fledermausquartiere (blaue Quadrate) und die Lage des Gebäudes Mühl-
straße 12 an dem weitere 5 Kästen angebracht werden sollen. 
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3 Weitere potenzielle Fledermausquartiere am Gebäude 

Da die Erfassung im Jahr 2018 mehr als zwei Jahre zurückliegt wurde das Gebäude Kanal-

straße 6 am 25.02. 2022 nochmals von außen und innen vollständig begangen und die Fas-

sade nach indirekte Hinweise auf eine Nutzung durch Fledermäuse kontrolliert. Es ergaben 

sich soweit einsehbar keine Hinweise auf weitere von Fledermäusen genutzte Quartiere. Indi-

rekte Hinweise (Kotspuren) auf eine Nutzung ergaben sich nur an dem bekannten Quartier in 

der Dachgaube an der Südwestseite des Gebäudes (Abb. 1). Der der geräumige Dachboden 

im Anbau des Gebäudes bietet theoretisch Potenzial für Fledermäuse, doch ergaben sich 

keine indirekten Hinweise (z.B. Kot, Fraßreste, mumifizierte Fledermäuse, typische Verfärbun-

gen am Holz durch Urin und Fett) auf eine tatsächliche Nutzung. Gegen eine Nutzung des 

Dachboden durch Fledermäuse spricht auch die Tatsache, dass ein toter Marder im Dachstock 

gefunden wurde (Abb. 3). Marder, können unter Fledermäusen hohe Verluste anrichten und 

die Tiere verlassen dann häufig die Quartiere. 

Es ergaben sich keine indirekten Hinweise auf weitere Quartiere von Fledermäusen an 

dem Gebäude. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass nicht alle Bereiche im 

Dachbereich vollständig einzusehen sind. Daher muss bei dem Eingriff in die Dach-

gaube des Wohnhauses im März ein Fledermausspezialist als ökologische Baubeglei-

tung anwesend sein. 

Abb. 3 Toter Marder auf dem Dachboden des Anbaus. 

  



8 
 

4 Beleuchtungskonzept 

Die Zwergfledermaus verhält sich am Quartier, beim Trinken und im Winterquartier lichtscheu, wohin-

gegen die Art sich im Rahmen von Transferflügen gegenüber nächtlichem Kunstlicht neutral bzw. op-

portunistisch (VOIGT et al. 2019) verhält. Eine lichtscheue Reaktion bedeutet in diesem Zusammen-

hang, dass eine Fledermaus nächtliches Kunstlicht unter normalen Umständen meidet (VOIGT et al. 

2019). Von einer neutralen Reaktion spricht man, wenn das nächtliche Kunstlicht die Raumnutzung 

und Aktivität einer Fledermausart nicht beeinflusst (VOIGT et al. 2019). Sucht eine Fledermaus unter 

bestimmten Bedingungen (z.B. Nahrungssuche) aktiv Standorte mit Kunstlicht auf, da der mögliche Vor-

teil eines höheren Insektenvorkommens in der Nähe von Kunstlicht das potenziell erhöhte Risiko der 

Prädation überwiegt, dann wird dieses Verhalten als opportunistische Reaktion gegenüber nächtliches 

Kunstlicht bezeichnet (VOIGT et al. 2019).  

In dem Gutachter vorliegende Beleuchtungskonzept, ist sichergestellt, dass der Dachbereich mit 

dem Wochenstubenquartier durch die projektierte Fassadenbeleuchtung nicht beeinträchtigt 

wird, d.h. der Dachbereich mit dem Quartier bzw. der gesamte Dachbereich bleibt unbeleuchtet. 

Wenn das Beleuchtungskonzept entsprechend den vorliegenden Planungen umgesetzt wird, ist 

von keiner Beeinträchtigung der Zwergfledermaus durch die Beleuchtung des Gebäudes auszu-

gehen. Durch die projektierte Fassadenbeleuchtung wird die Fassade und das nahe Umfeld zwar 

mehr durch Lichtemissionen beeinträchtig als vor der Sanierung, aber davon sind nur Transfer-

strecken und Jagdgebiete der Zwergfledermaus betroffen und in diesem Verhaltenskontext ver-

hält sich die Zwergfledermaus neutral bzw. opportunistisch gegenüber nächtlichem Kunstlicht. 

Zudem ist der innerstädtische Bereich bereits durch die Straßenbeleuchtung und den zahlrei-

chen Ladengeschäfte im direkten Umfeld in Bezug auf Lichtemissionen bereits erheblich vorbe-

lastet. Der Ermskanal wird zwar ebenfalls durch Lichtemissionen der projektierten Fassadenbe-

leuchtung beeinträchtigt und demzufolge ist im Zuge des Verhaltenskontext Trinken von einer 

lichtscheuen Reaktion der Zwergfledermaus auszugehen, doch befinden sich in den angrenzen-

den Bereichen noch ausreichend nachtdunkle Abschnitte (Abb. 4), die die Tiere zur Wasserauf-

nahme frequentieren können. Zudem ist der Kanal durch die gegenüber dem Gebäude ange-

brachten Beleuchtung (Abb. 5) bereits durch nächtliches Kunstlicht beeinträchtigt. 
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Abb. 4 Im direkten Umfeld zum Gebäude Kanalstraße 6 befinden sich Abschnitte des Ermskanals die 
nur wenig beleuchtet sind und demzufolge von der Zwergfledermaus zur Wasseraufnahme 
frequentiert werden können, ohne von nächtlichem Kunstlicht beeinträchtigt zu werden. 

Abb. 5 Der Kanal ist durch die Beleuchtung (Girlande mit zahlreichen Leuchtmitteln) an der gegen-

überliegende Seite bereits in Bezug auf nächtliches Kunstlicht vorbelastet. 
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